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Vorlage Nr. 4/2015 
für den Magistrat 

Anzahl Anlagen: 0 

 
 
 

Vergütung des Garderobenpersonals im Stadttheater 
 
 
 

A Problem 
Für das Personal des Garderobenservice im Stadttheater Bremerhaven besteht seit 1995 ein 
Tarifvertrag zwischen dem Kommunalen Arbeitgeberverband und der Gewerkschaft ÖTV/Verdi. 
Der Tarifvertrag besagt, dass das Garderobenpersonal für einen Dienst bis zu einer Dauer von 
3,5 Stunden eine Pauschalvergütung erhält. Diese Vergütung betrug bis zum 31.12.2014  
22,50 € pro Dienst. 
Da diese Entlohnung nicht den Bestimmungen des Bremischen Gesetzes zur Durchsetzung 
eines Mindestlohns entspricht, wird ab 1.1.2015 die Vergütung nach Einsatz der Stunden mit 
8,80 € abgerechnet. 
Für die Zeit ab 1.9.2012, Einführung des Mindestlohngesetzes im Land Bremen, erfolgt eine 
Rückrechnung mit einem Stundenlohn von 8,50 € bis zum 30.9.2014 und mit einem Stunden-
lohn von 8,80 € für die Zeit vom 1.10.-31.12.2014. 
Aushilfskräfte, Praktikanten und Volontäre, die im Stadttheater beschäftigt werden, erhalten 
ebenfalls Vergütungen, die mindestens 8,80 € pro Arbeitsstunde betragen. 
 

B Lösung 
Die aufwendige Rückrechnung für das Garderobenpersonal wird in den nächsten Wochen vor-
genommen. Die Nachzahlungen werden anschließend an die Mitarbeiter/Innen ausgezahlt. 
Der Ausschuss für Schule und Kultur wird in seiner Sitzung am 10.3.2015 gleichlautend unter-
richtet. 
 

C Alternativen 
Keine 
 

D Finanzielle / Personalwirtschaftliche / Klimaschutzzielrelevante Auswirkungen /  

Genderprüfung 
Die finanziellen Auswirkungen können sowohl für die Nachzahlungen als auch für die laufenden 
Aufwendungen derzeit nicht beziffert werden, da die Produktionen unterschiedlicher Länge sind 
und somit Einzelauswertungen und –berechnungen erfolgen müssen. 
Sicher ist allerdings, dass der Haushaltsansatz künftig nicht ausreichen wird, da Mehrkosten 
entstehen werden. 
 

E Beteiligung / Abstimmung 
Es erfolgte eine Abstimmung mit dem Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen. 
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F Öffentlichkeitsarbeit / Veröffentlichung nach dem BremIFG 
Die Öffentlichkeitsarbeit erfolgt über den Stadtrat für Schule und Kultur. 
 
 

G Beschlussvorschlag 
Der Magistrat nimmt die Neuregelung der Vergütung des Garderobenservice des Stadttheaters 
Bremerhaven zur Kenntnis. 
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Stadtrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


